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W a c k n z ,  F r e i t a g  

Amtlicher Teil. 
Z. 2437/Keg. 

Kundmachung. 
Die Maul- und Klauenseuche ist nunmehr auch 

in der Alpe Lawena ausgebrochen, weshalb die 
für die übrigen verseuchten Alpen erlassenen Vor-
schriften zur Tilgung und Verhinderung der Weiter« 
Verschleppung der Seuche auf die Alpe Lawena 
ausgedehnt werden. 

Ferner ist der Bestand der genannten Seuche 
in der Ortschaft Mels, Gemeinde BalzerS, in 
zwei Gehöften festgestellt worden, weshalb in der 
Ortschaft Mels  bis auf Weiteres keinerlei Ver-
kehr mit Klauentieren stattfinden darf, Hunde, 
Hühner und dgl. versperrt zu halten und alle 
anderen zwecks Tilgung der Seuche erlassenen 
Vorschriften strengstens durchzuführen sind. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 18. August 1913. 

gez. v. I «  der Maur, 
fstl. Kabinettsrat. 

Z. 2333 /Keg.  ~~ 
Kundmachung. 

I n  den Alpen Gopfahl, Vatüm, Sücka und 
Aelple ist die Maul- und Klauenseuche wieder 
erloschen, weshalb die für diese Alpen erlassenen 
Sperrmaßregeln hiemit wieder aufgehoben werden. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 14. August 1913. 

gez. v. I n  der Maur, 
fstl. Kabinettsrat. 

Z. 3686 j .  292/468. 
« d i k t .  

Auf dem Grundstücke Eschner Buch 4 Fol. 239, 
' Acker an der Halden bei Rötlis, Kat. Nr. 6 9 / V I I  

haftet laut Abhandlung vom 5. Mai  1836 Pfand-
recht für die Forderung der Maria  Theresia Ritter 
in Eschen im Betrage von 24 fl. 17 R.  W .  

Gemäß § 3 des Gesetzes vom 15. November 
1903 werden alle, welche Ansprüche auf diese 
Hypothekarforderung erheben, aufgefordert, ihre 
Rechte bis längstens 22. November I S I S  bei dem 
gefertigten Gerichte anzumelden, widrigens die 
Amortisation und die Löschung dieser Hypothekar-
forderung bewilligt würden. 

F .  l .  L a n d g e r i c h t .  
Vaduz, am 13. August 1913. 

Der IV. schweizerische Katholikentag in  
der St .  Kallusstadt. 

(Schluß). 
D a s  ist entschieden zu weitgegangen und der 

betreffende Redner hat nach semer Aussage selbst 
lange Jahre  gebraucht bis er den ususrationis 
bekam. Auch Or. Ude ging in seiner Behaup-
tung zu weit, wenn er mit Pathos in den gro-
ßen S a a l  hinausrief: „Auch der mäßige Trinker 
ist verantwortlich für den Fluch, den der M o -
hol in die Menschheit hineingebracht hat!" D a s  
hieße positiv mit andern Worten nichts anderes 
a l s :  ein jeder, der ein G l a s  Wein trinkt, sün-
digt. Gerade zu hart aber ist es uns vorge-
kommen, da er der Kirche selbst den Borwurf 
machte, daß. sie lange Jahrhunderte der Total-
abstinenz nicht die richtige Würdigung entgegen 
gebracht hätte. W i r  haben im Katechismus ge-
lernt, daß die M ä ß i g k e i t  eine von den vier 
Kardinaltugenden ist und können deshalb dem 
Mäßigen unsere Achtung ebensowenig versagen 
wie dem Totalabstinenten. Wer sich abtöten 
und selbstverleugnen will, findet mehr als  ge-
nug Gelegenheit noch außerhalb dieser partiellen 
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A u s s c h r e i b u n g  v o n  s t i p s n d i e n  a u f  
R e c h n u n g  de» H ö n d e s  d e r  G e f ä l l s s t r a f -

gelderSberschüffe f ü r  Z ö g l i n g e  d e r  
k. « .  k. R a d e t t e n s c h u l e .  

Die Gesuche um Verleihung von Stipendien 
auf Rechnung des Fondes der Gefällsstrafgelder-
Überschüsse für Zöglinge der k. und k. Kadetten-
schule jährlicher je 200 K (Finonzministerialerlaß 
vom 28.  April 1897, Z l .  18888, V.  B l .  No. 83)  
sind im laufenden Jahre  biS längstens 1. Oktober 
einzubringen. 

Später einlangende Gesuche werden nicht berück-
sichtiflt. Einreichstelle ist die zuständige Finanz-
bezirksdirektion. 

Die Bewerbung steht den im Abschnitte I I  des 
vorbezogenen Erlasses bezeichneten Personen offen. 

Den Gesuchen ist die Bestätigung über die er-
folgte Aufnahme in eine k. und k. Kadettenschule 
beizuschließen und es ist in -denselben auch anzu-
geben: Der Familienstand deH Bittstellers (Vaters), 
die Zahl  und das Alter der noch in seiner Ver-
sorgung stehenden Kinder, der Umstand, ob dem 
Bittsteller die Wohltat der gänzlich oder teilweise 
unentgeltlichen Erziehung für eines oder mehrere 
seiner Kinder aus dem erwähnten Fonds oder 
aus anderen öffentlichen oder privaten Mitteln 
bereits zuteil wurde. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Hoher Besuch. Am 15. d. Mts .  waren I h r e  
kgl. Hoheiten Frau Prinzessin Arnuls und Prin-
zessin Therese von Bayern und Seine kgl. Hoheit 
Prinz Heinrich von Bayern zu kurzem Besuche 
auf Schloß Vaduz anwesend. I n  Begleiwng der 
Hohen Herrschasten befand sich der kgl. bayr. 
Hofmarschall Freiherr von Gumppenberg. 

Zeichnungskurs. Der von der fstl. Landes-
schulbehörde in Aussicht genommene Kurs zweck? 
Einführung in das moderne Schulzeichnen wurde 
vom 11. bis 14. August im Schulhause zu Va-
duz abgehalten und eS beteiligten sich hieran 
sämtliche Elementarschullehrer deS Landes. Kurs-
leiter war Herr Hauptlehrer P a u l  Hellstern aus  
Rottweil (Württemberg). 

Einbruch. Am 15. d. M t s .  ist im Gasthaus 
zum „Schwert" in Ruggell eingebrochen und 
hiebet eine Geldtasche mit Gold- und Silber-
münzen entwendet worden. 

Magenstage. E s  würde uns zu weit führen* 
wollten wir an dieser Stelle eingehen auf die 
Einwände und „Beweise", welche die Abstinenz-
apostel aus der Schrift ins Treffen führen. 
Diese „Beweise" sind nichts weiter als  Behaup-
tungen ohne stichhaltiges Fundament und wenn 
Christus in Canaan Wasser in Wein verwan
delte, so nehmen wir an, daß er sich dem Lan
desgebrauch und den Sitten der Juden angepaßt 
hat und keinen „Meilen-Wein" aufstellen ließ, 
zumal die Hochzeitsgäste der Ansicht waren, daß 
der zweite besser gewesen a ls  der erste. Qui  
nimis probat, nihi l  probat. Wer zuviel be
weisen will, beweist nichts! — 

F ü r  den Montag Abend war den Besuchern 
des Katholikentages ein großer Genuß vorbe-
halten. Der Kasino - S a a l  war vollgepfropft, 
sodaß Hunderte keinen Platz mehr fanden. E s  
kamen Liedervorträge zur Aufführung von ein-
heimischen Musikern. Dazwischen wurden Poe-
sieblüten von Schweizerdichtern eingestreut, die 
letztere zum Teil selbst dem lauschenden Publi-
kum darboten. Die Menge kargte denn auch 
nicht mit reichlichem Beifall. Eine wohlver

den 2 2 .  August 1 9 1 3 .  

Landesverweisungen. Oskar Rieger, Taglöhner 
aus Baden-Baden und Karl Kremser, Bäcker 
aus Redfalu in Ungarn, find aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit für immer 
aus dem Gebiete des Fürstentums ausgewiesen 
worden. 

Maul« und Klauenseuche. Anläßlich des Aus-
bruchs der Seuche in Lawena ist das Lawena-
tal für den Touristenverkehr gesperrt worden; 
dagegen ist das Saminatal von Sükka südlich 
dem Verkehr wieder geöffnet» Der Uebertritt 
vom Saminatal nach dem Lawenatal ist jedoch 
nicht gestattet. I n  der Alpe Stachle? ist mit 
den Desinfektionsarbeiten begonnen worden. 

Liechtenstein. Biehverficherungsverein. Wie 
aus verläßlicher Quelle berichtet wird, befinden 
sich auf verschiedenen inländischen Alpen,'besonders 
in Valüno, Gapfahl, Stachler u. s. w .  eine 
größere Anzahl (laut Bericht derzeit 30—40 S t . )  
in der Landes-Affekuranz versicherte Tiere, welche 
infolge überstandener Seuche, wegen der noch 
wunden Füße, nicht in der Lage sind, sich das  
nötige Futter zu verschaffen. Aus diesem Grunde 
und wegen überhaupt mangelhafter Verpflegung 
lausen diese Tiere Gefahr, zugrunde zu gchen. 
E s  ist daher notwendig, dieselben, sofem ihnen 
auf der Alpe die erforderliche Pflege nicht zuteil 
werden kann, entweder zu F u ß  oder mit Fuhr» 
werk.nachhause zu befördern; über dieNotwen-
digkeit dieses Schrittes entscheidet in Zweifel-
haften Fällen der Landestierarzt. 

Bei dieser Sachlage findet eS die Vereins-
direktion geboten, die Viehbesitzer auf § 5 u. 9 
der Vereinsstatuten aufmerksam zu machen, wo-
nach Vereinsmitglieder, welche die in genannten 
Paragraphen enthaltenen Verpflichtungen nicht 
erfüllen, das heißt, ihren heruntergekommenen 
Tieren nicht die vorschriftsmäßig erforderliche 
Hülfeleistung und Verpflegung angedeihen lassen, 
jede» Anspruch auf Entschädigung aus 
der Afseturauzkaffe verlieren. 

Tie Herren Vereins-Agenten sind 'oevpfUchi-
iet, die betreffenden Bichbesitzer über die Äachf-
läge auMWren, die gewissenhafte Erfüllung 
der in den Statuten borgeschriebenen Ver-
pflichtungen zu überwachen und jede Nicht-
befolgung (oder Vernachlässigung! derselben, un-
nachsichtlich Hieram'ts zur Anzeige zu- bringen. 

Tfe Direktion. 

diente Ehrung empfing an diesem Abend auch 
der zurücktretende Dirigent und Komponist Dr .  
Stehle, a ls  nach einem brillanten musikalischen 
Lieder - Vortrag zwei Ehrenjungftanen ein ge-
schmackvoll zusammengestelltes Riesenbouquet an  
seinem Dirigentenpult niederstellten — Blumen-
duftend und farbensatt wie des Altmeisters Com-
Positionen. 

Der folgende und letzte T a g  versammelte die . 
noch zurückgebliebenen Festteilnehmer in den ver-
schiedenen Sektionen, nachdem um 8 Uhr in der 
Kathedrale der Dankgottesdienst beendet, war .  
Ein D r .  Feigenwinter (Basel) und Prof.  Beck 
von der Universität Freiburg sprachen in der 
sozialen Sektion, ein Dr .  Künzle O .  C.  und P ro f .  
Mauser in der theol.-philos., ein Dr .  Fäh  und P .  
Maurus  Carnot aus Disentis in der litterarlsch-
belletristischen Sektion. Wer kein spezielles I n -
teresse für diese rein wissenschaftlichen.Zirkel fand, 
konnte seine Zeit verwenden zu einem Gang in 
die Douikirche, deren Chor viel Kunst und 
Sehenswertes enthält, oder er lenkte seine Schritte 
der Kunstausstellung zu und der weltberühmten 
S t .  Galler Stiftsbibliothek, worin er den Fleiß 


